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(54) KRAFTFAHRZEUGSCHLOSS

(57) Die Erfindung betrifft ein Kraftfahrzeugschloss mit einer um eine Schlossfallenachse (5a) schwenkbaren
Schlossfalle (5) und einer der Schlossfalle (5) zugeordneten, um eine Sperrklinkenachse (7a) schwenkbaren Sperrklinke
(7), wobei die Schlossfalle (5) in eine Hauptschließstellung und ggf. in eine Vorschließstellung bringbar ist, wobei das
Kraftfahrzeugschloss (2) eine Betätigungsanordnung (8) aufweist, durch deren Betätigung eine Zuziehbewegung (9)
und eine Aufstellbewegung (10) der Schlossfalle (5) sowie eine Öffnungsbewegung (11) der Sperrklinke (7) erzeugbar
ist. Es wird vorgeschlagen, dass die Betätigungsanordnung (8) ein erstes Betätigungselement (12) mit einer fest zuge-
ordneten Betätigungsrichtung (13) und ein separat davon betätigbares, zweites Betätigungselement (14) mit einer fest
zugeordneten Betätigungsrichtung (15) aufweist und dass je nach Betätigung der beiden Betätigungselemente (12, 14)
in der jeweils zugeordneten Betätigungsrichtung (13, 15) die Zuziehbewegung (9), die Aufstellbewegung (10) und die
Öffnungsbewegung (11) erzeugbar sind.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Kraftfahr-
zeugschloss gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 1
sowie eine Kraftfahrzeugschlossanordnung mit einem
solchen Kraftfahrzeugschloss gemäß Anspruch 12.
[0002] Das in Rede stehende Kraftfahrzeugschloss
kann bei allen Arten von Verschlusselementen eines
Kraftfahrzeugs Anwendung finden. Dazu gehören insbe-
sondere Seitentüren, Hecktüren, Heckklappen, Heckde-
ckel, Fronthauben, insbesondere Motorhauben. Diese
Verschlusselemente können grundsätzlich nach Art von
Schiebetüren ausgestaltet sein.
[0003] Insbesondere bei Seitentüren kommt dem kom-
fortablen Öffnen und Schließen besondere Bedeutung
zu. Vor diesem Hintergrund sind motorische Komfort-
funktionen bekannt geworden, die der Unterstützung des
Benutzers beim Öffnen und Schließen der Kraftfahrzeug-
tür dienen.
[0004] Das bekannte Kraftfahrzeugschloss (DE 10
2014 119 382 A1), von dem die Erfindung ausgeht, stellt
drei motorische Komfortfunktionen bereit. Das Kraftfahr-
zeugschloss ist mit den üblichen Schließelementen
"Schlossfalle" und "Sperrklinke" ausgestattet. Bei der
ersten Komfortfunktion handelt es sich um eine motori-
sche Öffnungsfunktion, mit der sich die Sperrklinke zum
Öffnen des Verschlusselements ausheben lässt. Bei der
zweiten Komfortfunktion handelt es sich um eine moto-
rische Aufstellfunktion, mit der sich die Schlossfalle und
damit das Verschlusselement in der jeweiligen Öffnungs-
richtung aufstellen lässt. Bei der dritten Komfortfunktion
handelt es sich um eine motorische Zuziehfunktion, bei
der die Schlossfalle und damit das Verschlusselement
von einer Vorschließstellung in eine Hauptschließstel-
lung zugezogen werden.
[0005] Alle drei Komfortfunktionen werden bei dem be-
kannten Kraftfahrzeugschloss von einer einzigen An-
triebsanordnung übernommen, die separat vom Kraft-
fahrzeugschloss angeordnet sein kann und die über ei-
nen Bowdenzug mit dem Kraftfahrzeugschloss antriebs-
technisch gekoppelt sein kann. Allerdings ist der kon-
struktive Aufbau wenig kompakt und vergleichsweise
aufwändig. Dies geht in erster Linie auf die Tatsache zu-
rück, dass die Schlossfalle für die Zuziehfunktion einer-
seits und die Aufstellfunktion andererseits in entgegen-
gesetzten Richtungen anzutreiben ist, so dass der hieran
beteiligte Antriebsstrang entsprechend bidirektional be-
trieben werden muss. Ähnliches gilt für ein ebenfalls be-
kanntes Kraftfahrzeugschloss (DE 10 2014 205 371 A1),
das einen altemativen konstruktiven Aufbau zeigt.
[0006] Der Erfindung liegt das Problem zugrunde, das
bekannte Kraftfahrzeugschloss derart auszugestalten
und weiterzubilden, dass dessen konstruktiver Aufbau
bei hoher Kompaktheit vereinfacht wird.
[0007] Das obige Problem wird bei einem Kraftfahr-
zeugschloss gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 1
durch die Merkmale des kennzeichnenden Teils von An-
spruch 1 gelöst.

[0008] Vorschlagsgemäß wird zunächst einmal davon
ausgegangen, dass das Kraftfahrzeugschloss eine Be-
tätigungsanordnung aufweist, durch deren Betätigung ei-
ne Zuziehbewegung und eine Aufstellbewegung der
Schlossfalle sowie eine Öffnungsbewegung der Sperr-
klinke erzeugbar ist.
[0009] Wesentlich ist nun die grundsätzliche Erkennt-
nis, dass ein spezieller struktureller Aufbau der Betäti-
gungsanordnung zu einer Vereinfachung nicht nur des
Kraftfahrzeugschlosses, sondern auch der dem Kraft-
fahrzeugschloss zugeordneten Antriebsanordnung, also
der Kraftfahrzeugschlossanordnung insgesamt, führt.
Dabei werden der Betätigungsanordnung zwei Betäti-
gungselemente zugeordnet, die in einer dem jeweiligen
Betätigungselement fest zugeordneten Betätigungsrich-
tung zu betätigen sind, um die obigen Komfortfunktionen
umzusetzen.
[0010] Der Begriff "fest zugeordnete Betätigungsrich-
tung" bedeutet, dass die Betätigung des jeweiligen Be-
tätigungselements nur in ein und derselben Betätigungs-
richtung vorgesehen ist. Für den bevorzugten Fall, dass
es sich bei dem Betätigungselement um ein schwenkba-
res Betätigungselement handelt, definiert die Betäti-
gungsrichtung eine der beiden Schwenkrichtungen des
Betätigungselements. Beispielsweise ist es vorzugswei-
se so, dass die Betätigung des Betätigungselements eine
Verstellung des Betätigungselements aus einer Aus-
gangsstellung heraus in der zugeordneten Betätigungs-
richtung ist, wobei die Rückstellung des Betätigungsele-
ments entgegen der Betätigungsrichtung zurück in die
Ausgangsstellung der Betätigung nicht mehr zugeordnet
ist. Diese Rückstellung ist dann vorzugsweise federge-
trieben vorgesehen.
[0011] Dadurch, dass jedes Betätigungselement zur
Umsetzung der in Rede stehenden Komfortfunktionen
nur in der jeweiligen fest zugeordneten Betätigungsrich-
tung betätigt werden muss, eignet sich das vorschlags-
gemäße Kraftfahrzeugschloss in besonderer Weise für
die Verwendung einer Antriebsanordnung, die über aus-
schließlich Zugbewegungen übertragende Bowdenzüge
mit den Betätigungselementen gekoppelt ist.
[0012] Im Einzelnen wird vorgeschlagen, dass die Be-
tätigungsanordnung ein erstes Betätigungselement mit
einer fest zugeordneten Betätigungsrichtung und ein se-
parat davon betätigbares, zweites Betätigungselement
mit einer fest zugeordneten Betätigungsrichtung auf-
weist, wobei je nach Betätigung der beiden Betätigungs-
elemente in der jeweils zugeordneten Betätigungsrich-
tung die Zuziehbewegung und die Aufstellbewegung der
Schlossfalle sowie die Öffnungsbewegung der Sperrklin-
ke erzeugbar sind. Der Begriff "separat betätigbar" be-
deutet vorliegend, dass die beiden Betätigungselemente
unabhängig voneinander betätigbar sind, soweit das
Kraftfahrzeugschloss im Übrigen dies zulässt. Dies be-
deutet insbesondere, dass eines der Betätigungsele-
mente betätigbar ist, während das jeweils andere Betä-
tigungselement unbetätigt bleibt.
[0013] Mit der vorschlagsgemäßen Lösung ergibt sich
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allein durch die obige, unidirektionale Betätigung der Be-
tätigungselemente ein vereinfachter konstruktiver Auf-
bau. Hinzu kommt, dass die Betätigungselemente unab-
hängig voneinander betätigbar sind, woraus sich in ge-
wissen Grenzen eine hohe Flexibilität hinsichtlich der Po-
sitionierung der Betätigungselemente in dem Kraftfahr-
zeugschloss ergibt. Dies wiederum ist eine Vorausset-
zung für die Steigerung der Kompaktheit des Kraftfahr-
zeugschlosses.
[0014] Die bevorzugte Ausgestaltung gemäß An-
spruch 3 betrifft die Realisierung zweier Antriebsstränge,
die zumindest abschnittsweise separat voneinander aus-
gestaltet sind, für die Erzeugung der Öffnungsbewegung
und der Aufstellbewegung einerseits und der Zuziehbe-
wegung andererseits. Mit "Antriebsstrang" ist jede me-
chanische Struktur gemeint, über die Antriebsbewegun-
gen übertragbar sind. Mit "separat ausgestaltet" ist ge-
meint, dass die beiden Antriebsstränge zumindest ab-
schnittsweise unabhängig voneinander betätigbar sind,
soweit dies das Kraftfahrzeugschloss im Übrigen zulässt.
[0015] Die obige Aufteilung der Komfortfunktionen auf
zwei Antriebsstränge, stellt sich aus verschiedenen
Gründen besonders vorteilhaft dar. Zunächst einmal ist
es regelmäßig so, dass für die Öffnungsbewegung und
die Aufstellbewegung vergleichsweise geringe Kräfte er-
forderlich sind, während für die Zuziehbewegung ver-
gleichsweise hohe Kräfte aufzubringen sind. Dies ergibt
sich dadurch, dass die Zuziehbewegung regelmäßig mit
einem Komprimieren von Türdichtungen einhergeht. Mit
der vorschlagsgemäßen Aufteilung lassen sich die An-
triebsstränge entsprechend unterschiedlich auslegen.
[0016] Die obige Aufteilung der Komfortfunktionen auf
die beiden Antriebsstränge ist aber auch insoweit vorteil-
haft, als die Aufstellbewegung denkgesetzlich erst im An-
schluss an die Öffnungsbewegung stattfinden kann. Die-
se Gesetzmäßigkeit lässt die Erzeugung der Öffnungs-
bewegung und der Aufstellbewegung in einem separaten
Antriebsstrang in konstruktiver Hinsicht als besonders
sachgerecht erscheinen.
[0017] Die weiter bevorzugten Ausgestaltungen ge-
mäß den Ansprüchen 4 bis 10 betreffen vorteilhafte Aus-
legungsvarianten für die beiden Antriebsstränge. Bemer-
kenswert sind hier die Ausstattung des ersten Antriebs-
strangs mit einem Öffnungselement und einem Aufstel-
lelement gemäß Anspruch 4 und die Ausstattung des
zweiten Antriebsstrangs mit einem Zuziehelement, die
jeweils der Einleitung der betreffenden Bewegungen in
die Sperrklinke und die Schlossfalle dienen. Dabei ist es
insbesondere vorgesehen, dass das Öffnungselement
und das Aufstellelement einerseits und das Zuziehele-
ment andererseits separat voneinander, also unabhän-
gig voneinander ausgestaltet sind. Die voneinander se-
parate Ausgestaltung der beiden Antriebsstränge lässt
sich hierdurch auf denkbar einfache Weise umsetzen.
[0018] Wie oben angedeutet, eignet sich die vor-
schlagsgemäße Lösung insbesondere für die Betätigung
der beiden Betätigungselemente über zwei
ausschließlich Zugbewegungen übertragende Bowden-

züge, die an eine Antriebsanordnung angeschlossen
sind. Entsprechend ist es gemäß Anspruch 11 vorzugs-
weise vorgesehen, dass das Kraftfahrzeugschloss mit
entsprechenden Bowdenzuganschlüssen ausgestattet
ist. Die Anwendung von Bowdenzügen stellt hier eine
mechanisch besonders robuste und gleichzeitig kosten-
günstige Art der Übertragung von Zugbewegungen dar.
[0019] Nach einer weiteren Lehre gemäß Anspruch
12, der eigenständige Bedeutung zukommt, wird eine
Kraftfahrzeugschlossanordnung mit einem vorschlags-
gemäßen Kraftfahrzeugschloss sowie mit einer Antrieb-
sanordnung als solche beansprucht.
[0020] Die Antriebsanordnung weist einen ersten Bow-
denzug, der mit dem ersten Betätigungselement gekop-
pelt ist, und einen zweiten Bowdenzug, der mit dem zwei-
ten Betätigungselement gekoppelt ist, auf. Vorschlags-
gemäß sind mittels der Antriebsanordnung zur Betäti-
gung der Betätigungselemente wechselweise Zugbewe-
gungen in die Bowdenzüge einleitbar. Angesichts der
oben angesprochenen, fest zugeordneten Betätigungs-
richtungen der Betätigungselemente reichen solche Zug-
bewegungen aus, um die in Rede stehenden Komfort-
funktionen umzusetzen.
[0021] Gemäß Anspruch 13 kann die Antriebsanord-
nung mit einem Antriebsmotor oder mit mehr als einem
Antriebsmotor ausgestattet sein. Bei den besonders be-
vorzugten Ausgestaltungen gemäß den Ansprüchen 14
und 15 ist ein einziger Antriebsmotor vorgesehen, der
ein linear oder rotatorisch verstellbares Stellelement an-
treibt. Die Zugbewegungen in den beiden Bowdenzügen
werden dadurch erzeugt, dass das Stellelement in zwei
entgegengesetzten Antriebsrichtungen verstellbar ist.
Bei der mechanisch besonders einfach zu realisierenden
Variante gemäß Anspruch 15 ist hierfür eine Kupplungs-
anordnung vorgesehen, die für die beiden Bowdenzüge
wechselweise als Freilaufkupplung arbeitet.
[0022] Im Folgenden wird die Erfindung anhand einer
lediglich ein Ausführungsbeispiel darstellenden Zeich-
nung näher erläutert. In der Zeichnung zeigt

Fig. 1 eine vorschlagsgemäße Kraftfahrzeugschlos-
sanordnung mit einem vorschlagsgemäßen
Kraftfahrzeugschloss in einer ganz schemati-
schen Darstellung,

Fig. 2 das Kraftfahrzeugschloss gemäß Fig. 1 a) bei
in der Offenstellung befindlicher Schlossfalle
und b) bei in der Vorschließstellung befindlicher
Schlossfalle, jeweils bei unbetätigter Betäti-
gungsanordnung,

Fig. 3 das Kraftfahrzeugschloss gemäß Fig. 1 a) ge-
gen Ende der Zuziehbewegung und b) nach Ab-
schluss der Zuziehbewegung,

Fig. 4 das Kraftfahrzeugschloss gemäß Fig. 1 a) wäh-
rend der Öffnungsbewegung und b) während
der Aufstellbewegung und
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Fig. 5 die Antriebsanordnung der Kraftfahrzeug-
schlossanordnung gemäß Fig. 1 bei unbetätig-
ter Betätigungsanordnung.

[0023] Die vorschlagsgemäße Kraftfahrzeugschlos-
sanordnung 1 weist ein Kraftfahrzeugschloss 2 und eine
mit dem Kraftfahrzeugschloss 2 zusammenwirkende An-
triebsanordnung 3 auf. Das Kraftfahrzeugschloss 2 kann
jedwedem Verschlusselement 4 eines Kraftfahrzeugs
zugeordnet sein. Hier und vorzugsweise handelt es sich
bei dem Verschlusselement 4 um eine Seitentür eines
Kraftfahrzeugs. Hinsichtlich weiterer möglicher Anwen-
dungsbereiche darf auf den einleitenden Teil der Be-
schreibung verwiesen werden.
[0024] Das in den Fig. 1 bis 4 dargestellte Kraftfahr-
zeugschloss 2 ist mit einer um eine Schlossfallenachse
5a schwenkbaren Schlossfalle 5 ausgestattet, die zwi-
schen einer Offenstellung (Fig. 2a)), einer
Vorschließstellung (Fig. 2b)) und einer Hauptschließstel-
lung (Fig. 3b)) verstellbar ist. In den Schließstellungen
wirkt die Schlossfalle 5 mit einem Schließteil 6 zusam-
men, bei dem es sich um einen Schließbügel, einen
Schließbolzen oder dergleichen handeln kann. Die
Schlossfalle 5 ist mittels einer Schlossfallenfeder 5b in
Öffnungsrichtung vorgespannt.
[0025] Der Schlossfalle 5 ist eine um eine Sperrklin-
kenachse 7a schwenkbare Sperrklinke 7 zugeordnet, die
in ihrer Einfallstellung die Schlossfalle 5 in der jeweiligen
Schließstellung hält (Fig. 2b), 3b)). Hierfür kann die
Sperrklinke 7, wie in der Zeichnung dargestellt, in unmit-
telbarem Eingriff mit der Schlossfalle 5 stehen. Denkbar
ist aber auch, dass es sich bei der Sperrklinke 7 um eine
sogenannte Sekundärsperrklinke handelt, die dem Sper-
ren einer Primärsperrklinke dient. Dabei steht nicht die
Sekundärsperrklinke, sondern die Primärsperrklinke in
unmittelbarem Eingriff mit der Schlossfalle 5, so dass die
Schlossfalle 5 von der Sperrklinke 7 nur mittelbar ge-
sperrt wird. Andere Arten von Sperrklinken 7 können hier
Anwendung finden.
[0026] Die Sperrklinke 7 ist vorzugsweise mit einer
Sperrklinkenfeder 7b ausgestattet, die die Sperrklinke 7
in ihre Einfallstellung vorspannt
[0027] Das vorschlagsgemäße Kraftfahrzeugschloss
2 weist eine Betätigungsanordnung 8 auf, durch deren
Betätigung eine Zuziehbewegung 9 (Fig. 3a)) und eine
Aufstellbewegung 10 (Fig. 4b)) der Schlossfalle 5 sowie
eine Öffnungsbewegung 11 (Fig. 4a)) der Sperrklinke 7
erzeugbar ist.
[0028] Bei der Zuziehbewegung 9 handelt es sich vor-
zugsweise um eine Bewegung der Schlossfalle 5 von der
Vorschließstellung in die Hauptschließstellung. Damit
beschränkt sich das Schließen des Verschlusselements
4 für den Benutzer auf eine Verstellung der Schlossfalle
5 von der Offenstellung in die Vorschließstellung. Das
anschließende Zuziehen des Verschlusselements 4 wird
dann durch eine motorische Verstellung der Schlossfalle
5 von der Vorschließstellung in die Hauptschließstellung
bewerkstelligt.

[0029] Die Aufstellbewegung 10 der Schlossfalle 5 ent-
spricht einer Verstellung der Schlossfalle 5 in Öffnungs-
richtung je nach Auslegung bis zur Offenstellung oder
über die Offenstellung hinaus. Damit wird dem Benutzer
ein erster Abschnitt der Öffnungsbewegung des Ver-
schlusselements 4 abgenommen. Ein solcher Aufstell-
vorgang kann beispielsweise vorgesehen sein, wenn das
Verschlusselement 4 keinen Türaußengriff aufweist.
Dann ergreift der Benutzer für das Öffnen des Verschlus-
selements 4 eben keinen Türaußengriff. Vielmehr hinter-
greift der Benutzer einen durch die Aufstellbewegung der
Schlossfalle 5 erzeugten Eingriffsspalt zwischen Ver-
schlusselement 4 und Kraftfahrzeugkarosserie. Grund-
sätzlich kann die Aufstellbewegung aber auch nur vor-
gesehen sein, um ein etwaiges Verkleben des Verschlus-
selements 4 an der Kraftfahrzeugkarosserie aufzuhe-
ben.
[0030] Die Öffnungsbewegung 11 der Sperrklinke 7
dient dem motorischen Öffnen des Kraftfahrzeugschlos-
ses 2, indem die Sperrklinke 7 die Schlossfalle 5 freigibt,
wodurch das Schließteil 6 die Schlossfalle 5 verlassen
kann und das Verschlusselement 4 frei vom Kraftfahr-
zeugschloss 2 verstellbar ist.
[0031] Wesentlich ist nun, dass die Betätigungsanord-
nung 8 ein erstes Betätigungselement 12 mit einer fest
zugeordneten Betätigungsrichtung 13 und ein in obigem
Sinne separat davon betätigbares, zweites Betätigungs-
element 14 mit einer ebenfalls fest zugeordneten Betä-
tigungsrichtung 15 aufweist, wobei je nach Betätigung
der beiden Betätigungselemente 12, 14 in der jeweils
zugeordneten Betätigungsrichtung 13, 15 die Zuziehbe-
wegung 9, die Aufstellbewegung 10 und die Öffnungs-
bewegung 11 erzeugbar sind.
[0032] Die beiden Betätigungselemente 12, 14 sind je-
weils um eine ortsfeste Betätigungselementachse 12a,
14a schwenkbar. Dabei ist es weiter vorzugsweise so,
dass die Betätigungselementachse 12a des ersten Be-
tätigungselements 12 beabstandet von der Schlossfal-
lenachse 5a und der Sperrklinkenachse 7a ist. Alternativ
oder zusätzlich ist es so, dass die Betätigungselemen-
tachse 14a des zweiten Betätigungselements 14 beab-
standet von der Schlossfallenachse 5a und der Sperr-
klinkenachse 7a ist. Insbesondere die Beabstandung der
Betätigungselementachse 12a des ersten Betätigungs-
elements 12 von der Sperrklinkenachse 7a ist vorliegend
für die Erzeugung der Öffnungsbewegung und der Auf-
stellbewegung von Bedeutung, wie noch erläutert wird.
[0033] Das erste Betätigungselement 12 ist hier Be-
standteil eines ersten Antriebsstrangs 16, während das
zweite Betätigungselement 14 Bestandteil eines zweiten
Antriebsstrangs 17 ist, der zumindest abschnittsweise,
hier und vorzugsweise vollständig, in obigem Sinne se-
parat von dem ersten Antriebsstrang 16 ausgestaltet ist.
[0034] Interessant ist nun die Tatsache, dass der erste
Antriebsstrang 16 zur Erzeugung der Öffnungsbewe-
gung 11 auf die Sperrklinke 7 und zur Erzeugung der
Aufstellbewegung 10 auf die Schlossfalle 5 wirkt, wäh-
rend der zweite Antriebsstrang 17 zur Erzeugung der Zu-
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ziehbewegung 9 auf die Schlossfalle 5 wirkt.
[0035] Der erste Antriebsstrang 16 weist bei dem dar-
gestellten und insoweit bevorzugten Ausführungsbei-
spiel ein Öffnungselement 18 mit einer Öffnungs-Ein-
griffskontur 18a für die Einleitung der Öffnungsbewe-
gung 11 in die Sperrklinke 7 und ein Aufstellelement 19
mit einer Aufstell-Eingriffskontur 19a für die Einleitung
der Aufstellbewegung 10 in die Schlossfalle 5 auf. Dabei
bilden weiter vorzugsweise das Öffnungselement 18 und
das Aufstellelement 19 über ein Verbindungsgelenk 20
eine Gelenkkette. Wie der Darstellung in den Fig. 1 bis
4 zu entnehmen ist, stellt das erste Betätigungselement
12 zumindest einen Teil des Öffnungselements 18 bereit.
Alternativ kann es auch lediglich vorgesehen sein, dass
das erste Betätigungselement 12 mit dem Öffnungsele-
ment 18 verbunden ist.
[0036] Durch die Schwenkbarkeit des ersten Betäti-
gungselements 12 um die Betätigungselementachse
12a teilt sich der erste Antriebsstrang 16 hier gewisser-
maßen in zwei Teilantriebsstränge auf, die einerseits von
dem Öffnungselement 18 und andererseits von dem Auf-
stellelement 19 bereitgestellt werden.
[0037] Der erste Antriebsstrang 16 ist nun so ausge-
legt, dass im Zuge einer Betätigung des ersten Betäti-
gungselements 12 in der zugeordneten Betätigungsrich-
tung 13 zunächst die Öffnungs-Eingriffskontur 18a in Ein-
griff mit der Sperrklinke 7 kommt und die Sperrklinke 7
aushebt und erst anschließend die Ausstell-Eingriffskon-
tur 19a in Eingriff mit der Schlossfalle 5 kommt und die
Schlossfalle 5 aufstellt.
[0038] Im Einzelnen weist die Sperrklinke 7 vorzugs-
weise eine Öffnungs-Gegenkontur 21 auf, wobei die Öff-
nungs-Eingriffskontur 18a im Zuge einer Betätigung des
ersten Betätigungselements 12 mit der Öffnungs-Gegen-
kontur 21 in Eingriff kommt. Bei dem dargestellten und
insoweit bevorzugten Ausführungsbeispiel ist es vorge-
sehen, dass die Öffnungs-Eingriffskontur 18a im Zuge
der Betätigung des ersten Betätigungselements 12 an
der Öffnungs-Gegenkontur 21 entlanggleitet. Mit diesem
Eingriff zwischen der Öffnungs-Eingriffskontur 18a und
der Öffnungs-Gegenkontur 21 wird erreicht, dass die
Sperrklinke 7 ausgehoben wird und während der Erzeu-
gung der Aufstellbewegung 10 ausgehoben bleibt. Dies
ist in der Zeichnung durch den Übergang von Fig. 3b)
über Fig. 4a) auf Fig. 4b) gezeigt. Hierbei wird deutlich,
dass der Eingriff des Öffnungselements 18 mit der Sperr-
klinke 7 genau auf den Eingriff des Aufstellelements 19
mit der Schlossfalle 5 abgestimmt sein muss. Diese Ab-
stimmung lässt sich auf besonders einfache Weise durch
eine entsprechende, weiter oben bereits angesprochene
Beabstandung der Betätigungselementachse 12a des
ersten Betätigungselements 12 von der Sperrklinken-
achse 7a einstellen.
[0039] Ähnlich wie die Sperrklinke 7 weist auch die
Schlossfalle 5 eine Gegenkontur, nämlich eine Aufstell-
Gegenkontur 22 auf, mit der die Aufstell-Eingriffskontur
19a während der Aufstellbewegung 10 in Eingriff kommt.
Die Aufstell-Gegenkontur 22 befindet sich am Außenum-

fang der im Wesentlichen scheibenartigen Schlossfalle
5.
[0040] Fig. 3a) zeigt, dass der zweite Antriebsstrang
17 ein Zuziehelement 23 mit einer Zuzieh-Eingriffskontur
23a für die Einleitung der Zuziehbewegung 9 in die
Schlossfalle 5 aufweist. Hierfür ist die Schlossfalle 5 mit
einer Zuzieh-Gegenkontur 24 ausgestattet, wobei im Zu-
ge der Betätigung des zweiten Betätigungselements 14
die Zuzieh-Eingriffskontur 23a mit der Zuzieh-Gegen-
kontur 24 in Eingriff kommt und die Zuziehbewegung in
die Schlossfalle 5 einleitet. Dies entspricht dem Über-
gang von Fig. 2b) auf Fig. 3a).
[0041] Im Sinne der oben angesprochenen, separaten
Ausgestaltung der Antriebsstränge 16, 17 ist es nun vor-
gesehen, dass im Zuge der Betätigung des ersten Betä-
tigungselements 12 die Zuzieh-Eingriffskontur 23a au-
ßerhalb des Bewegungsbereichs der Zuzieh-Gegenkon-
tur 24 steht, wie den Darstellungen gemäß Fig. 4a) und
Fig. 4b) zu entnehmen ist.
[0042] Wie oben im Zusammenhang mit dem ersten
Betätigungselement 12 erläutert, ist es vorzugsweise
vorgesehen, dass das zweite Betätigungselement 14 zu-
mindest einen Teil des Zuziehelements 23 bereitstellt.
Alternativ kann es auch hier vorgesehen sein, dass das
zweite Betätigungselement 14 mit dem Zuziehelement
23 lediglich verbunden ist.
[0043] Auf Grund der jeweils fest zugeordneten Betä-
tigungsrichtungen 13, 15 lässt sich die Betätigungsan-
ordnung 8 ohne Weiteres durch solche Bowdenzüge 25,
26 betätigen, die ausschließlich Zugbewegungen über-
tragen. Ein bidirektional übertragender Bowdenzug, bei-
spielsweise ein Push-Pull-Bowdenzug, ist angesichts
der vorschlagsgemäßen Struktur der Betätigungsanord-
nung 8 nicht erforderlich. Damit ergibt sich eine beson-
ders kostengünstige Auslegung der Bowdenzüge 25, 26.
[0044] Vorzugsweise ist das Kraftfahrzeugschloss 2
mit einem ersten Bowdenzuganschluss 27 und mit einem
zweiten Bowdenzuganschluss 28 ausgestattet, wobei
den beiden Betätigungselementen 12, 14 jeweils ein
Bowdenzuganschluss 27, 28 für den bewegungseinlei-
tenden Anschluss eines Bowdenzugs 25, 26 zugeordnet
sind. Anderenends sind die Bowdenzüge 25, 26 mit einer
Antriebsanordnung 3 gekoppelt, wie im Zusammenhang
mit der zweiten Lehre nun im Detail erläutert wird.
[0045] Gemäß der zweiten Lehre wird die Kraftfahr-
zeugschlossanordnung 1 als solche beansprucht, die ein
vorschlagsgemäßes Kraftfahrzeugschloss 2 und eine
obige Antriebsanordnung 3 aufweist. Die Antriebsanord-
nung 3 weist einen ersten Bowdenzug 25, der mit dem
ersten Betätigungselement 12 gekoppelt ist, und einen
zweiten Bowdenzug 26, der mit dem zweiten Betäti-
gungselement 14 gekoppelt ist, auf. Dabei sind mittels
der Antriebsanordnung 3 zur Betätigung der Betäti-
gungselemente 12, 14 wechselweise Zugbewegungen
in die Bowdenzüge 25, 26, insbesondere in die Seelen
25a, 26a der Bowdenzüge 25, 26, einleitbar.
[0046] Die Darstellung gemäß Fig. 5 zeigt, dass die
Antriebsanordnung 3 in einem von dem Kraftfahrzeug-
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schloss 2 separaten Antriebsgehäuse 29 mindestens ei-
nen Antriebsmotor 30, hier und vorzugsweise genau ei-
nen Antriebsmotor 30, zur Erzeugung der Zugbewegun-
gen aufweist. Der Antriebsmotor 30 ist über ein Zwi-
schengetriebe 31 mit einem rotatorisch verstellbaren
Stellelement 32 gekoppelt. Je nach Anwendungsfall
kann auf das Zwischengetriebe 31 auch verzichtet wer-
den.
[0047] Alternativ zu der rotatorischen Verstellbarkeit
des Stellelements 32 kann auch eine lineare Verstellbar-
keit des Stellelements 32 vorgesehen sein. Alle Ausfüh-
rungen zu der rotatorischen Verstellbarkeit des Stellele-
ments 32 gelten für eine eventuelle, lineare Verstellbar-
keit des Stellelements 32 entsprechend.
[0048] Das Stellelement 32 ist mittels des Antriebsmo-
tors 30 in zwei entgegengesetzten Antriebsrichtungen,
hier in zwei entgegengesetzten Schwenkrichtungen, ver-
stellbar, wobei das Stellelement 32 über eine Kupplungs-
anordnung 33 mit den Bowdenzügen 25, 26, hier und
vorzugsweise mit den antriebsseitigen Bowdenzugend-
stücken 25b, 26b, der Bowdenzüge 25, 26, gekoppelt ist.
Bei den Bowdenzugendstücken 25b, 26b handelt es sich
beispielsweise um tonnenförmige Bowdenzugendstü-
cke, um kugelförmige Bowdenzugendstücke o.dgl.
[0049] Die Kupplungsanordnung 33 ist hier und vor-
zugsweise in das Stellelement 32 integriert. Alternativ
kann es auch vorgesehen sein, dass die Kupplungsan-
ordnung 33 separat von dem Stellelement 32 ausgestal-
tet ist.
[0050] Die Kupplungsanordnung 33 ist vorzugsweise
derart ausgestaltet, dass in einer ersten Antriebsrichtung
34 des Stellelements 32 eine Zugbewegung in den ersten
Bowdenzug 25 und in einer zweiten Antriebsrichtung 35
des Stellelements 32 eine Zugbewegung in den zweiten
Bowdenzug 26 einleitbar ist. Dabei ist es vorzugsweise
so, dass die Kupplungsanordnung 33 die antriebsseiti-
gen Bowdenzugendstücke 25b, 26b der beiden Bowden-
züge 25, 26 je nach Antriebsrichtung des Stellelements
32 wechselweise mitnimmt oder freilaufen lässt. Hierfür
weist das Stellelement 32 eine erste Mitnahmekontur 36
für den ersten Bowdenzug 25 und eine zweite Mitnah-
mekante 37 für den zweiten Bowdenzug 26 auf. Fig. 5
zeigt eine Ausgangsstellung für das Stellelement 32, aus
der heraus eine Verstellung des Stellelements 32 in der
ersten Antriebsrichtung 34 über die erste Mitnahmekon-
tur 36 eine Zugbewegung in den ersten Bowdenzug 25
einleitet. Entsprechendes gilt für den zweiten Bowden-
zug 26 bei einer Verstellung des Stellelements 32 in der
zweiten Antriebsrichtung 35.
[0051] Die Kupplungsanordnung 33 weist neben den
beiden Mitnahmekonturen 36, 37 einen ersten Freilauf-
abschnitt 38 und einen zweiten Freilaufabschnitt 39 auf,
die von dem jeweils nicht mitgenommenen Bowdenzug
25, 26 durchlaufen werden. Damit ist gewährleistet, dass
je nach Antriebsrichtung 34, 35 des Stellelements 32 eine
Zugbewegung nur in einen der Bowdenzüge 25, 26 ein-
geleitet wird, während der jeweils andere Bowdenzug
26, 25 unbeeinflusst von dem Stellelement 32 bleibt.

[0052] Mit der vorschlagsgemäßen Kraftfahrzeug-
schlossanordnung 1 lassen sich die Zuziehfunktion, die
Aufstellfunktion und die Öffnungsfunktion mit einem me-
chanisch besonders einfach aufgebauten Kraftfahrzeug-
schloss 1 und mit einer mechanisch besonders einfach
aufgebauten Antriebsanordnung 3 umsetzten, die über
kostengünstige, ausschließlich Zugbewegungen über-
tragende Bowdenzüge 25, 26 miteinander gekoppelt
sind. Diese Vorteile gehen auf die Aufteilung der Öff-
nungsfunktion und der Aufstellfunktion auf einen ersten
Antriebsstrang 16 und der Zuziehfunktion auf einen zwei-
ten Antriebsstrang 17 zurück. Dabei sind die beiden An-
triebsstränge 16, 17 zumindest abschnittsweise separat
voneinander ausgestaltet, so dass eine entsprechend
voneinander unabhängige Auslegung der Antriebssträn-
ge 16, 17 in konstruktiv einfacher und kompakt bauender
Weise möglich ist.

Patentansprüche

1. Kraftfahrzeugschloss mit einer um eine Schlossfal-
lenachse (5a) schwenkbaren Schlossfalle (5) und ei-
ner der Schlossfalle (5) zugeordneten, um eine
Sperrklinkenachse (7a) schwenkbaren Sperrklinke
(7), wobei die Schlossfalle (5) in eine
Hauptschließstellung und ggf. in eine Vorschließ-
stellung bringbar ist, wobei das Kraftfahrzeug-
schloss (2) eine Betätigungsanordnung (8) aufweist,
durch deren Betätigung eine Zuziehbewegung (9)
und eine Aufstellbewegung (10) der Schlossfalle (5)
sowie eine Öffnungsbewegung (11) der Sperrklinke
(7) erzeugbar ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Betätigungsanordnung (8) ein erstes Be-
tätigungselement (12) mit einer fest zugeordneten
Betätigungsrichtung (13) und ein separat davon be-
tätigbares, zweites Betätigungselement (14) mit ei-
ner fest zugeordneten Betätigungsrichtung (15) auf-
weist und dass je nach Betätigung der beiden Betä-
tigungselemente (12, 14) in der jeweils zugeordne-
ten Betätigungsrichtung (13, 15) die Zuziehbewe-
gung (9), die Aufstellbewegung (10) und die Öff-
nungsbewegung (11) erzeugbar sind.

2. Kraftfahrzeugschloss nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Betätigungselemente
(12, 14) jeweils um eine ortsfeste Betätigungsele-
mentachse (12a, 14a) schwenkbar sind, vorzugs-
weise, dass die Betätigungselementachse (12a,
14a) des ersten Betätigungselements (12) beab-
standet von der Schlossfallenachse (5a) und der
Sperrklinkenachse (7a) ist, und/oder, dass die Be-
tätigungselementachse (14a) des zweiten Betäti-
gungselements (14) beabstandet von der Schloss-
fallenachse (5a) und der Sperrklinkenachse (7a) ist.

3. Kraftfahrzeugschloss nach Anspruch 1 oder 2, da-
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durch gekennzeichnet, dass das erste Betäti-
gungselement (12) Bestandteil eines ersten An-
triebsstrangs (16) ist, dass das zweite Betätigungs-
element (14) Bestandteil eines zweiten Antriebs-
strangs (17) ist, der zumindest abschnittsweise, vor-
zugsweise vollständig, separat von dem ersten An-
triebsstrang (16) ausgestaltet ist, dass der erste An-
triebstrang (16) zur Erzeugung der Öffnungsbewe-
gung (11) auf die Sperrklinke (7) und zur Erzeugung
der Aufstellbewegung (10) auf die Schlossfalle (5)
wirkt und dass der zweite Antriebsstrang (17) zur
Erzeugung der Zuziehbewegung (9) auf die Schloss-
falle (5) wirkt.

4. Kraftfahrzeugschloss nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass der erste Antriebsstrang
(16) ein Öffnungselement (18) mit einer Öffnungs-
Eingriffskontur (18a) für die Einleitung der Öffnungs-
bewegung (11) in die Sperrklinke (7) und ein Auf-
stellelement (19) mit einer Aufstell-Eingriffskontur
(19a) für die Einleitung der Aufstellbewegung (10) in
die Schlossfalle (5) aufweist, vorzugsweise, dass
das Öffnungselement (18) und das Aufstellelement
(19) über ein Verbindungsgelenk (20) eine Gelenk-
kette ausbilden.

5. Kraftfahrzeugschloss nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass das erste Betätigungsele-
ment (12) zumindest einen Teil des Öffnungsele-
ments (18) bereitstellt oder mit diesem verbunden
ist.

6. Kraftfahrzeugschloss nach Anspruch 4 und ggf.
nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass
im Zuge einer Betätigung des ersten Betätigungse-
lements (12) zunächst die Öffnungs-Eingriffskontur
(18a) in Eingriff mit der Sperrklinke (7) kommt und
die Sperrklinke (7) aushebt und anschließend die
Aufstell-Eingriffskontur (19a) in Eingriff mit der
Schlossfalle (5) kommt und die Schlossfalle (5) auf-
stellt.

7. Kraftfahrzeugschloss nach Anspruch 4 und ggf.
nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet,
dass die Sperrklinke (7) eine Öffnungs-Gegenkon-
tur (21) aufweist und dass die Öffnungs-Eingriffskon-
tur (18a) im Zuge einer Betätigung des ersten Betä-
tigungselements (12) mit der Öffnungs-Gegenkon-
tur (21) in Eingriff kommt, insbesondere an der Öff-
nungs-Gegenkontur (21) entlanggleitet, und da-
durch die Sperrklinke (7) aushebt und während der
Erzeugung der Aufstellbewegung (10) ausgehoben
hält.

8. Kraftfahrzeugschloss nach Anspruch 3 und ggf.
nach einem der Ansprüche 4 bis 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der zweite Antriebsstrang (17)
ein Zuziehelement (23) mit einer Zuzieh-Eingriffs-

kontur (23a) für die Einleitung der Zuziehbewegung
(9) in die Schlossfalle (5) aufweist.

9. Kraftfahrzeugschloss nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, dass die Schlossfalle (5) eine Zu-
zieh-Gegenkontur (24) aufweist und dass im Zuge
der Betätigung des zweiten Betätigungselements
(14) die Zuzieh-Eingriffskontur (23a) mit der Zuzieh-
Gegenkontur (24) in Eingriff kommt und die Zuzieh-
bewegung (9) in die Schlossfalle (5) einleitet, vor-
zugsweise, dass im Zuge der Betätigung des ersten
Betätigungselements (12) die Zuzieh-Eingriffskon-
tur (23a) außerhalb des Bewegungsbereichs der Zu-
zieh-Gegenkontur (24) steht.

10. Kraftfahrzeugschloss nach Anspruch 8 und ggf.
nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass
das zweite Betätigungselement (14) zumindest ei-
nen Teil des Zuziehelements (23) bereitstellt oder
mit diesem verbunden ist.

11. Kraftfahrzeugschloss nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
ein erster Bowdenzuganschluss (27) und ein zweiter
Bowdenzuganschluss (28) vorgesehen sind und
dass den beiden Betätigungselementen (12, 14) je-
weils ein Bowdenzuganschluss (27, 28) für den be-
wegungseinleitenden Anschluss eines Bowdenzugs
(25, 26) zugeordnet sind.

12. Kraftfahrzeugschlossanordnung mit einem Kraft-
fahrzeugschloss (2) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche und mit einer Antriebsanordnung (3),
wobei die Antriebsanordnung (3) einen ersten Bow-
denzug (25), der mit dem ersten Betätigungselement
(12) gekoppelt ist, und einen zweiten Bowdenzug
(26), der mit dem zweiten Betätigungselement (14)
gekoppelt ist, aufweist und wobei mittels der Antrieb-
sanordung (3) zur Betätigung der Betätigungsele-
mente (12, 14) wechselweise Zugbewegungen in die
Bowdenzüge (25, 26) einleitbar sind.

13. Kraftfahrzeugschlossanordnung nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet, dass die Antriebsanord-
nung (3) mindestens einen Antriebsmotor (30), vor-
zugsweise genau einen Antriebsmotor (30), zur Er-
zeugung der Zugbewegungen aufweist.

14. Kraftfahrzeugschlossanordnung nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet, dass die Antriebsanord-
nung (3) ein linear oder rotatorisch verstellbares
Stellelement (32) aufweist, das mittels des Antriebs-
motors (30) in zwei entgegengesetzten Antriebsrich-
tungen (34, 35) verstellbar ist und das über eine
Kupplungsanordnung (35) mit den Bowdenzügen
(25, 26), insbesondere mit den antriebsseitigen
Bowdenzugendstücken (25b, 26b), der Bowdenzü-
ge (25, 26), gekoppelt ist.
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15. Kraftfahrzeugschlossanordnung nach Anspruch 14,
dadurch gekennzeichnet, dass die Kupplungsan-
ordnung (33) derart ausgestaltet ist, dass in einer
ersten Antriebsrichtung (34) des Stellelements (32)
eine Zugbewegung in den ersten Bowdenzug (25)
und in einer zweiten Antriebsrichtung (35) des Stel-
lelements (32) eine Zugbewegung in den zweiten
Bowdenzug (26) einleitbar ist, vorzugsweise, dass
die Kupplungsanordnung (33) die antriebsseitigen
Bowdenzugendstücke (25b, 26b) der beiden Bow-
denzüge (25, 26) je nach Antriebsrichtung (34, 35)
des Stellelements (32) wechselweise mitnimmt oder
freilaufen lässt.
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